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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Als Reaktion auf ein Bundesgerichtsurteil, wonach eine Miete trotz Senkung des
Hypothekarzinssatzes nicht herabgesetzt werden muss, sowie auf die
Liberalisierungsversuche von Nationalrat und Bundesrat, die gemäss dem
Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverband „das Mietrecht aushöhlen“, kündigte
dieser Ende November an, eine Volksinitiative „Ja zu fairen Mieten“ zu lancieren. Die
Initiative verlangt eine automatische Weitergabe von Hypothekarzinssenkungen an die
Mieterschaft, einen Mietzinsschutz bei Handänderungen und einen verbesserten Schutz
gegen ungerechtfertigte Kündigungen. Neu soll für die Mieten ein sogenannter
geglätteter Hypothekarzinssatz massgeblich sein, der dem Hypothekarzinsdurchschnitt
der letzten fünf Jahre entspricht. Damit würden sprunghafte Mietzinserhöhungen
verhindert, und der Wohnungsmarkt würde weniger abhängig von den fluktuierenden
Kapitalmärkten. Der Mieterverband begründete sein Begehren damit, dass er dem
Spekulantentum mit Mietwohnungen, der Preistreiberei bei Handänderungen und
Luxussanierungen einen Riegel schieben wolle. Der Schweizerische
Hauseigentümerverband warf den Initianten vor, sie wollten die Kostenmiete weiter
zementieren und die letzten Marktelemente im Mietrecht beseitigen. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.11.1995
EVA MÜLLER

Ende April lancierte der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband seine im
letzten Jahr angekündigte Volksinitiative «Ja zu fairen Mieten». Damit will er auf
Vorstösse des Hauseigentümerverbandes reagieren, welche die Preisgabe des heutigen
Mieterschutzes, den Wechsel zur Marktmiete und mit der Volksinitiative
«Wohneigentum für alle» weitere Steuerprivilegien fordern. Die Initianten betonten,
Investoren nicht abschrecken zu wollen und das Recht auf eine angemessene, faire
Rendite für die langfristigen Kapitalanleger in Wohnliegenschaften anzuerkennen. Ihr
Ziel sei es, Mieterinnen und Mieter vor Spekulation und Missbräuchen zu schützen, wie
z.B. Kündigungen für Luxusrenovationen oder Preissprünge durch Mieterwechsel.
Konkret verlangt die Initiative eine Änderung von Artikel 34septies der
Bundesverfassung und einen neuen Artikel 24, welche die automatische Weitergabe von
Hypothekarzinssenkungen an die Mieterschaft enthalten. Neu wäre anstelle des
aktuellen Hypothekarzinssatzes ein über fünf Jahre geglätteter Durchschnittszinssatz
als Berechnungsgrundlage für die Mieten massgebend. Darüber hinaus zielt die
Initiative auf einen wesentlich verstärkten Kündigungs- und Preisschutz ab: Neu sollen
Mieterinnen und Mieter nicht bloss „missbräuchliche“, sondern alle
„ungerechtfertigten“ Kündigungen anfechten können. Im Streitfall muss der Vermieter
beweisen, dass die Kündigung aus einem schützenswerten Interesse erfolgte und
verhältnismässig ist. Mietzinsanpassungen wären nur noch aufgrund der ausgewiesenen
Kostenentwicklung, allfälliger Mehrleistungen oder zur Kaufkraftsicherung des
risikotragenden Kapitals zulässig. Eine Anpassung an die ortsüblichen Mieten wäre
dagegen während der Dauer eines Mietverhältnisses nicht mehr möglich und auch mit
dem Hinweis auf eine ungenügende Rendite könnte eine Mietzinserhöhung nicht
begründet werden. Laut einem im August gefällten Bundesgerichtsurteil ist es zulässig,
bei Hypothekarzinssenkungen den bisherigen Mietzins beizubehalten, wenn er
quartier- oder ortsüblich ist. Der Mieterverband kritisierte den Entscheid als weiteren
Schritt Richtung Marktmiete. Der Hauseigentümerverband verurteilte die Initiative als
„volkswirtschaftlich schädlich“ und widersprach der Behauptung, dass sie dem
Vermieter eine angemessene Rendite garantiere. Die Initiative gefährde künftige
Investitionen im Wohnungsbau.

Einer parlamentarischen Initiative Thanei (sp, ZH) (96.407), die in die gleiche Richtung
wie die Volksinitiative zielte und u.a. ebenfalls einen geglätteten Durchschnittszinssatz
forderte, wurde in der Wintersession vom Nationalrat mit 113 zu 62 Stimmen keine
Folge gegeben. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.12.1996
EVA MÜLLER
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Im März kam die Volksinitiative «Ja zu fairen Mieten» des Schweizerischen
Mieterinnen- und Mieterverbands mit rund 114'000 Unterschriften zustande. Über die
Hälfte der Unterschriften kamen aus der französischen Schweiz. Die Initiative verlangt
insbesondere, dass Hypothekarzinssenkungen an die Mieterinnen und Mieter
weitergegeben werden müssen, wobei als Berechnungsgrundlage für die Mieten ein
über fünf Jahre geglätteter Durchschnittszinssatz massgebend sein soll. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.03.1997
EVA MÜLLER

Der Bundesrat lehnte anfangs September die Volksinitiative des Mieterinnen- und
Mieterverbandes „Ja zu fairen Mieten“ ab und beauftragte das Bundesamt für
Wohnungswesen, der Initiative einen Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe
gegenüberzustellen. Die Initiative sieht eine Anpassung der Mietpreise an den
durchschnittlichen Hypothekarzinssatz der letzten fünf Jahre vor. Gemäss
bundesrätlichen Vorgaben soll der Entwurf des Gegenvorschlages zwei von den
Vertragspartnern wählbare Modelle der Mietzinsbildung enthalten: eine Indexmiete, bei
welcher die Regeln für die Gestaltung des Mietzinses im Obligationenrecht vereinfacht
und die Mietzinsen künftig an den Landesindex der Konsumentenpreise gebunden
werden, sowie eine vom Hypothekarzinsniveau unabhängige Kostenmiete, welche
Mietzinsanpassungen auch weiterhin ermöglicht, wenn die Vermieterschaft
teuerungsbedingte Änderungen der Betriebs- und Unterhaltskosten ausweisen kann.
Hypothekarzinsänderungen sollten als Anpassungsgrund indes ausgeschlossen werden,
weil dies in der Vergangenheit für Unruhe und Instabilität bei der Mietzinsentwicklung
gesorgt habe. Während weder die Index- noch die Kostenmiete beim
Hauseigentümerverband auf Gegenliebe stiess, begrüsste der Mieterverband den
bundesrätlichen Vorschlag, die Hypothekarzins-Schwankungen nicht mehr direkt auf
den Mietzins zu übertragen. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.12.1998
URS BEER

Als der Bundesrat im vergangenen Herbst seine Botschaft zur Teilrevision des
Mietrechts im Obligationenrecht und zur Volksinitiative «Ja zu fairen Mieten»
verabschiedet hatte, herrschte an der Zinsfront noch Ruhe. Das Zinsniveau und speziell
die Hypothekarzinsen sind aber im Berichtsjahr wieder angestiegen, was zu
Mieterhöhungen führte. Im Mai forderte deshalb der Mieterinnen- und Mieterverband
(MV) vom Bundesrat Sofortmassnahmen im Mietrecht. Die gesetzlich festgelegten
Überwälzungssätze sollten mit einem dringlichen Bundesbeschluss halbiert werden. Der
Bundesrat wollte diesem Anliegen aber nicht entsprechen. Eine kurzfristige Änderung
der Überwälzungsansätze hätte seiner Meinung nach die parlamentarische Debatte zur
Mietrechtsrevision unterlaufen.
Gleichzeitig nahm der Hauseigentümerverband (SHEV) seinen Kampf gegen die
Mieterinitiative auf. An einer Delegiertenversammlung im Juni forderte SHEV-Präsident
Dettling, der Bundesrat müsse die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung
bringen. Alt Nationalrat Jaeger (ldu, SG) setzte sich für eine schrittweise Liberalisierung
des Mietmarktes ein. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.07.2000
DANIEL BRÄNDLI

Auf Antrag seiner Rechtskommission lehnte der Nationalrat die Mieterinitiative ab und
sprach sich grundsätzlich für den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates aus.
Dieser will auf die Hypothekarzinsbindung verzichten und die Mietpreise in Zukunft am
Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) anbinden. Das Kriterium der
missbräuchlichen Miete bleibt erhalten. Bemessungsgrundlage bleibt die
quartiersübliche Vergleichsmiete.

Umstritten war jedoch die Frage, zu welchem Prozentsatz die Teuerung gemäss LIK auf
die Mieten überwälzt werden soll. Der Bundesrat schlug eine Überwälzung zu 80% vor.
Vallender (fdp, AR) stellte den Antrag, hier keine dirigistischen Schranken einzubauen
und den Vermietern das Recht auf eine 100prozentige Überwälzung zu erteilen. Für die
Mietervertreter forderte Thanei (sp, ZH) hingegen eine Limitierung bei maximal 60%.
Bundesrat Couchepin erklärte, eine Überwälzung von mehr als 80% der Teuerung
könnte wiederum die Teuerung verstärken, weil die Mieten selbst zu 20% im LIK
enthalten sind. Schliesslich akzeptierte die Ratsmehrheit die vom Bundesrat
vorgesehenen 80%. Bei der Festlegung der Vergleichsmiete waren die Vertreter der
Vermieterseite erfolgreich: Sie setzten durch, dass nicht nur Luxuswohnungen, sondern
auch alle Genossenschafts- und Gemeindewohnungen aus der quartiersweisen
Berechnung der Vergleichsmiete ausgeschlossen werden. FDP- und SVP-Vertreter
versuchten allerdings vergeblich, eine Kumulation beider Systeme, Indexmiete und
Vergleichsmiete, zu erwirken. Keine Chance hatten auch zwei mieterfreundliche

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Anträge nach einem Ausbau des Kündigungsschutzes und zur Einführung einer
Schutzklausel bei übermässig ansteigender Teuerung. Zudem strich eine bürgerliche
Mehrheit im Rat die vom Bundesrat als Neuerung vorgeschlagene staatliche
Kostenübernahme bei Verhandlungen vor den Mietgerichten. Der Nationalrat
genehmigte den bereinigten Gegenvorschlag mit 95 zu 54 Stimmen. Die Mieterseite
liess erkennen, dass sie dem Gesetz unter diesen Umständen nie zustimmen werde.
Zudem wurde die Behandlungsfrist der Initiative um ein weiteres Jahr verlängert. 6

Am 18. Mai 2003 fand die Abstimmung über die Volksinitiative „Ja zu fairen Mieten“
statt, welche der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband 1997 eingereicht
hatte. Bundesrat und Parlament lehnten die Vorlage ab mit der Begründung, sie
enthalte zu starre Mietzinsvorschriften, führe die problematische Anbindung der
Mietzinse an die Hypothekarzinssätze fort und gehe beim Kündigungsschutz zu weit.
Wichtige Anliegen der Initiative würden mit einer 2002 beschlossenen Änderung des
geltenden Mietrechts erfüllt. Da der Mieterverband gegen diesen indirekten
Gegenvorschlag erfolgreich das Referendum ergriff, wird es darüber 2004 zu einer
Volksabstimmung kommen.
Linke und Gewerkschaften befürworteten die Initiative „Ja zu fairen Mieten“,
bürgerliche Parteien, der Hauseigentümerverband und die Wirtschaftsverbände
lehnten sie ab.

Volksinitiative „Ja zu fairen Mieten“ 
Abstimmung vom 18. Mai 2003

Beteiligung: 49,6%
Ja: 749'388 (32,7%) / 1 Kanton
Nein: 1'540'401 (67,3%) / 19 6/2 Kantone

Parolen:
– Ja: SP, GP, PdA, CSP; SGB, Travail.Suisse.
– Nein: CVP, FDP, SVP, LP, EVP, EDU, Lega, FP; economiesuisse, SGV, SBV.
– Stimmfreigabe: SD.

Volk und Stände verwarfen die Vorlage. Am meisten Unterstützung erhielt sie in der
Westschweiz, wo Genf ihr als einziger Kanton knapp zustimmte, sowie im Tessin und in
Basel-Stadt. Die nach dem Urnengang durchgeführte Meinungsumfrage (Vox-Analyse)
ergab, dass nur die Hälfte der Mieterinnen und Mieter die Vorlage befürwortet hatte.
Allerdings konnten die Nein-Stimmenden gemäss Vox-Analyse nur wenig spezifische
Motive für ihre negative Einstellung nennen. Offenbar hatte die Tatsache, dass viele
Leute angesichts der komplexen Ausgangslage mit Initiative und indirektem
Gegenentwurf schlecht informiert waren, zur diffusen Ablehnung einer plötzlichen
Änderung des alten und bekannten Mietsystems und damit zur deutlichen Ablehnung
der Initiative geführt. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.05.2003
MAGDALENA BERNATH

Anfang Februar 2004 kam die Vorlage zur Revision des Mietrechts zur
Volksabstimmung. Sie stellte einen indirekten Gegenvorschlag des Parlaments zu der im
Mai 2003 von Volk und Ständen abgelehnten Volksinitiative „Ja zu fairen Mieten“ des
Mieterinnen- und Mieterverbandes dar. Der Verband hatte gegen die Mietrechtsrevision
das Referendum ergriffen, weil er vom neuen Recht massive Mietzinserhöhungen
befürchtete. Kernstück der Vorlage bildete der Systemwechsel bei der
Berechnungsgrundlage für zulässige Mietzinsveränderungen: Neu sollte nicht mehr der
Hypothekarzins, sondern der Landesindex der Konsumentenpreise als Basis dienen. In
der Abstimmungskampagne entsprachen die Fronten in der Deutschschweiz und im
Tessin dem bei wirtschaftspolitischen Vorlagen typischen Links-Rechts-Schema: Auf
der Befürworterseite standen die meisten bürgerlichen Parteien und die
Unternehmerverbände, auf der Seite der Gegner die SP, die GP und die
Gewerkschaften. In der Westschweiz hingegen empfahlen mit Ausnahme der Liberalen
auch die meisten bürgerlichen Parteien und der Hauseigentümerverband ein Nein.

Die Stimmberechtigten lehnten die Mietrechtsrevision mit 64,1% Nein-Stimmen ab; sie
stiess in keinem einzigen Kanton auf Zustimmung. Gemäss Vox-Analyse war das
wichtigste Motiv für die Ablehnung die Angst vor Mietzinserhöhungen gewesen. Von

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.02.2004
MAGDALENA BERNATH
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Bedeutung waren auch die Vermutung, dass mit dem neuen Gesetz der Mieterschutz
abgebaut würde, sowie eine allgemein negative Haltung gegenüber der Vorlage.

Mietrechtsrevision
Abstimmung vom 8. Februar 2004

Beteiligung: 45,4%
Ja: 755 561 (35,9%)
Nein: 1 347 458 (64,1%)

Parolen:
– Ja: CVP (5*), FDP (1*), SVP (5*), LP, FP, Lega; economiesuisse, SGV, SBV, ZSA,
Hauseigentümerverband Schweiz.
– Nein: SP, GP, CSP, EDU, EVP, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse, Mieterverband,
Westschweizer Hauseigentümerverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 8

Nach erfolgreicher Vorprüfung im August 2015 konnte der Mieterverband mit der
Unterschriftensammlung zu seiner Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnungen"
beginnen. Das Anliegen fordert unter anderem, dass im gesamtschweizerischen Schnitt
jede zehnte neu gebaute Wohnung im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen
Wohnungsbaus sein soll. Um dies zu erreichen, sollen Kantonen und Gemeinden ein
Vorkaufsrecht auf geeignete Grundstücke erhalten. Unter den 12 Urheberinnen und
Urhebern, die mit einer absoluten Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des
Initiativkomitees ermächtigt sind, das Volksanliegen zurückzuziehen, befinden sich (in
der so aufgeführten Reihenfolge) mit Marina Carobbio Guscetti (sp, TI), Balthassar
Glättli (gp, NR), Carlo Sommaruga (sp, GE), Louis Schelbert (gp, LU), Christian Levrat (sp,
FR), Jacqueline Badran (sp, ZH) und Mathias Reynard (sp, VS) einige links-grüne
Bundesparlamentarier. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.06.2015
MARLÈNE GERBER

Bereits einige Monate vor Ablauf der Sammelfrist reichte der Schweizerische
Mieterinnen- und Mieterverband (SMV) im Oktober 2016 seine Volksinitiative "Mehr
bezahlbare Wohnungen" mit 105'273 Unterschriften bei der Bundeskanzlei ein. Davon
waren 104'800 Unterschriften gültig, worauf die Bundeskanzlei Mitte November das
Zustandekommen der Initiative bekannt gab. Ein zentrales Anliegen der Initiative
betrifft die Einführung einer gemeinnützigen Wohnungsquote von 10% auf alle neu
gebauten Wohnungen. Gemäss Berechnungen des SMV beläuft sich der Anteil
gemeinnütziger Wohnungen an allen neu gebauten Objekten aktuell auf 5,3%. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.10.2016
MARLÈNE GERBER

Ende Januar 2017 gab der Bundesrat bekannt, dass er die Volksinitiative des
Mieterverbandes «Mehr bezahlbare Wohnungen» abzulehnen gedenke. Bereits in
seiner Ansprache zur Wohnungspolitik im Jahr 2013 hatte der Bundesrat die Ansicht
vertreten, dass der Staat möglichst wenig in die Wohnraumversorgung eingreifen solle,
und diese Ansicht vertrat er nach wie vor. Dennoch anerkannte die Regierung den
gemeinnützigen Wohnungsbau als «marktergänzendes Segment zum Schliessen von
Angebotslücken». Trotz der sich entspannenden Marktlage gäbe es in gewissen
Regionen Bevölkerungsgruppen, die mit starken Schwierigkeiten zu kämpfen hätten,
eine angemessene und zahlbare Wohnung zu finden. Aus diesem Grund beantragte der
Bundesrat eine Aufstockung des Fonds de Roulement für die Darlehensgewährung an
gemeinnützige Wohnbauträger und gab diesen Entwurf in die Vernehmlassung. Der
Fonds de Roulement ist mit Darlehen des Bundes dotiert und dient dem Zwecke,
gemeinnützigen Bauträgern zinsgünstige Darlehen für die Erstellung, Erneuerung oder
den Erwerb von preisgünstigen Liegenschaften zu gewähren.
Bereits nach Bekanntgabe der bundesrätlichen Stellungnahme zeigte sich der
Mieterverband (SMV) enttäuscht von der ablehnenden Haltung des Bundesrates und
bezeichnete die geplante Aufstockung des Rahmenkredites als nicht ausreichend.
Ferner monierte der Verband, dass diese Massnahme nicht garantieren würde, dass
Genossenschaften tatsächlich gefördert würden, da die Mittel mit dem jährlichen
Budget beschlossen würden und in diesem Rahmen Kredite bereits mehrfach gekürzt
worden seien. Auf der anderen Seite gab sich auch der Hauseigentümerverband (HEV)
nicht vollends zufrieden. Zwar begrüsste er die Ablehnung der Initiative durch den
Bundesrat, konnte die Aufstockung des Fonds aufgrund des aktuell höchsten

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.01.2017
MARLÈNE GERBER
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Leerwohnungsbestandes seit 1999 jedoch nicht nachvollziehen. Der HEV äusserte die
Befürchtung, damit kreiere der Bundesrat ein Überangebot an Wohnraum, was gemäss
Verband einen Preiszerfall zur Folge hätte. 

Von den 58 im Rahmen der Vernehmlassung eingegangenen inhaltlichen
Stellungnahmen beurteilten 47 Vernehmlassungsteilnehmende – darunter die VDK, alle
stellungnehmenden Kantone, die SP, die Grünen, die CVP und die BDP, der
Schweizerische Gemeindeverband und der Städteverband sowie die Gewerkschaften –
die Aufstockung des Fonds als positiv, während die restlichen 11 Akteure diese
ablehnten – namentlich neben dem HEV die Parteien der FDP und SVP sowie die
Wirtschaftsverbände und Verbände im Immobiliensektor. Unter den befürwortenden
Stellungnahmen stand ein gutes Drittel – darunter neben dem SMV auch die Kantone
Basel-Stadt und Neuenburg, die Parteien der SP und der Grünen sowie vier Stellung
nehmende Städte und Orte – gar für eine höhere Aufstockung ein. Die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete und der Kanton Wallis knüpften ihre
Unterstützung zur Aufstockung des Fonds an die Bedingung, dass auch Massnahmen
ergriffen werden, um die Wohnsituation in Berggebieten zu verbessern. 
Einige Vernehmlasser kritisierten ferner den bundesrätlichen Vorschlag, die
Aufstockung des Fonds an die Ablehnung oder den Rückzug der Volksinitiative zu
knüpfen. Das Gros der Stellungnahmen unterstützte jedoch die Ablehnung der
Volksinitiative. Während einige Vernehmlassungsteilnehmende diesbezüglich bewusst
auf einen Positionsbezug verzichteten, sprachen sich die SP und der
Gewerkschaftsbund bereits in ihren Antworten explizit für die Unterstützung des
Volksbegehrens aus. 11

Im März 2018 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative «Mehr
bezahlbare Wohnungen» des Schweizerischen Mieterverbandes (SMV). Zum einen
verlangt das Volksbegehren die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus und will,
dass durchschnittlich mindestens 10 Prozent der neu gebauten Wohnungen im
Eigentum gemeinnütziger Wohnbauträger sind. Zum anderen sollen Kantone und
Gemeinden ermächtigt werden, zur Förderung des gemeinnützigen Wohnens für sich
ein Vorkaufsrecht einzuführen, und generell soll bei Grundstücken, die sich im Besitz
von bundesnahen Betrieben befinden, ein solches Vorkaufsrecht gelten. Nicht zuletzt
soll sichergestellt werden, dass staatliche Programme zur Förderung der Sanierung von
Mietwohnungen nicht dazu führen, dass preiswerter Wohnraum verloren geht. 
Bereits im Vorjahr hatte sich der Bundesrat ablehnend zur Vorlage geäussert und
begründete seine Position in seiner Botschaft nun ausführlich: Die Etablierung einer
Quote widerspräche einem marktwirtschaftlichen Verständnis von Wettbewerb auf
dem Wohnungsmarkt und das Erzielen einer Quote von 10 Prozent sei ferner auch nicht
realistisch: Es sei anzuzweifeln, ob dafür überhaupt ausreichend investitionswillige
Bauträger gefunden werden könnten. Bund und Kantone würden dadurch finanziell
auch erheblich mehr belastet. Bezüglich der anderen Forderungen der Initiative wies
die Regierung darauf hin, dass die Kantone bereits heute ermächtigt seien, auf ihrem
Gebiet ein Vorkaufsrecht einzuführen. Ebenso gelange der Bund zuerst an die Kantone,
wenn er eigene Liegenschaften verkaufen wolle, und Liegenschaften der SBB würden in
der Regel nicht veräussert. Das Anliegen, dass günstiger Wohnraum auch nach
Sanierung der Gebäude erhalten bleiben soll, wurde vom Bundesrat an sich unterstützt.
Er wies jedoch darauf hin, dass Vorschläge solcherart in Bezug auf die energetische
Gebäudesanierung im Rahmen der Beratung zur Energiestrategie 2050 verworfen
worden waren. Konkret hatte der Nationalrat im Rahmen dieser Beratungen einen
Antrag abgelehnt, gemäss welchem die Unterstützung von Massnahmen im
Gebäudebereich an die Bedingung gekoppelt worden wäre, dass die Kantone
Massnahmen gegen missbräuchliche Mietzinserhöhungen ergreifen. Der Ständerat hatte
seinerseits einen Antrag abgelehnt, gemäss welchem Sanierungen nur hätten gefördert
werden sollen, wenn diese nicht eine Auflösung des Mietverhältnisses nach sich
gezogen hätten. So wie das Anliegen in der Initiative formuliert sei, bestünde aber auch
hier ein Widerspruch zu marktwirtschaftlichen Grundsätzen. 
Im Gegenzug beantragte der Bundesrat in seiner Botschaft eine Aufstockung des Fonds
de Roulement für die Darlehensgewährung an gemeinnützige Wohnbauträger um CHF
250 Mio. bei Ablehnung oder Rückzug der Initiative – dies voraussichtlich ab 2020 für
eine Dauer von 10 Jahren. In einer zuvor durchgeführten Vernehmlassung war dieser
Vorschlag grossmehrheitlich auf Zustimmung gestossen. Im Parlament dürfte der Antrag
indes auf Widerstand von Seiten der Wirtschaftsverbände und eines Grossteils des
bürgerlichen Parteiblockes treffen: Bereits in der Vernehmlassung hatte sich die FDP
gegen die Aufstockung gestellt und die SVP hatte sich gar für die Auflösung des
gesamten Fonds ausgesprochen. Der SMV erachtete die beantragte Aufstockung als
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Minimalforderung und zeigte sich gegenüber dem Tages-Anzeiger empört ob der
«unzulässige[n] Erpressung». Nur ein substantieller Gegenvorschlag hätte den Verband
überhaupt dazu bewogen, ernsthaft über einen Rückzug der Volksinitiative
nachzudenken, so SMV-Generalsekretär und Neo-Nationalratsmitglied Michael Töngi. 12

Im März 2019 stimmten sowohl National- als auch Ständerat dem Vorschlag der
Regierung zu, die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» Volk und Ständen zur
Ablehnung zu empfehlen. Die Entscheide fielen deutlich: im Erstrat mit 140 zu 56
Stimmen, im Zweitrat mit 30 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung. Ebenso folgte das
Parlament dem Bundesrat in der Aufstockung des Fonds de Roulement um zusätzliche
CHF 250 Mio. für zehn Jahre ab 2020, hierzu allerdings knapper im National- und klarer
im Ständerat (mit 124 zu 73 Stimmen ohne Enthaltungen bzw. 36 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen). Die Aufstockung findet nur statt, falls die Initiative entweder
zurückgezogen oder abgelehnt wird; sie stellt also einen indirekten Gegenvorschlag dar.
Damit würde preisgünstiger Wohnraum auch bei einer Ablehnung der Volksinitiative
zusätzlich gefördert, basierend auf dem bereits bestehenden Art. 108 BV.
Die vorberatende Kommission des Nationalrates, die WAK-NR, hatte sich im Dezember
2018 noch gegen eine Aufstockung des Fonds de Roulement ausgesprochen. Die
Kommissionssprecher, die jeweils dem deutsch- beziehungsweise
französischsprachigen Hauseigentümerverband angehören (Hans Egloff (svp, ZH; HEV
Schweiz) und Olivier Feller (fdp, VD; FRI)), argumentierten, dass die bestehenden
Regelungen der Kommissionsmehrheit genügten. «Die Versorgung mit Wohnraum [sei]
primär der Privatwirtschaft zu überlassen», meinte dann auch zum Beispiel Bruno
Walliser (svp, ZH). Auf der Gegenseite standen unter anderem Michael Töngi (gp, LU)
vom Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz (MV) und somit Mitinitiant der Initiative
zusammen mit der SP. Ob den zahlreichen Voten von Mitgliedern der SP und der
Grünen für die Initiative fühlte sich Ada Marra (sp, VD) stark an einen «lutte des classes»
erinnert. Die Mehrheitsmeinung zum schliesslich gefassten Beschluss dürfte Leo Müller
(cvp, LU) am besten auf den Punkt gebracht haben: «Die Mängel der Initiative werden
[...] durch den indirekten Gegenvorschlag behoben.» Auch in der Vernehmlassung
hätten sich 24 Kantone sowie der Gemeinde- und Städteverband zwar gegen die
Initiative aber für den Gegenvorschlag ausgesprochen, resümierte er weiter. Die
Beiträge aus dem Fonds de Roulement seien zudem keine Subventionen, sondern
verzinste Darlehen, die dem Bund unter dem Strich gar eine Rendite einbrächten,
betonten sowohl Martin Landolt (bdp, GL) als auch Markus Ritter (cvp, SG) . 
Die Initiative gelangt am 9. Februar 2020 zur Volksabstimmung. 13
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